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Kırche, Staat un Gesellschaft

BISTE: Joseph: Kirche UN Staat ın der neueren ber sämtliche Organe verfügt, die tür seinen
Bestand erforderlich sınd, un daher auf at-batholischen Kirchenrechtswissenschaft. Berlin:

Duncker Humblot 1978 XYE 279 (Staats- ıche Unterstutzung nıcht angewlesen 1St. Da
die Kirche in ıhrer Rechtsordnung nıcht VOkirchenrechtliche Abhandlungen. 7 LW. 78,—

Nach der Lektüre dieses Buchs 1St 65 für den Staat abhängıg 1st, 1St s1e eine rechtlich „voll-
kommene Gesellschaft“ W 1€ der Staat selbst.Leser schwer, entscheıiden, W aAs mehr be-

wundern soll die außergewöhnliche Aktualı- Diese Vorstellung WAartr keineswegs NCU, s1e
WAarTr bereits VO Bellarmin (1542—-1621) 1ntat, dıe der Verfasser dem Stoft verleihen

wußte, der dıie historische Synthese, die ıhm ihren Ansätzen entwickelt un VO  — den eut-
schen Kanonisten der Würzburger un He1-mMI1t Meisterschaft gelungen 1St Es andelt sıch

eıne historische Untersuchung, die delberger Schule während des ahrhun-
derts wieder aufgegriften worden. Der Kano-Schluß unmittelbar 1n dıie gegenwärtıigen An-

liegen der Kırche mündet. Diese doppelte ‚EIE 1St Kardıinal Johannes Soglia (1779-1856)
hat 1n seiınem Lehrbuch den Begriff der Kırchemens10n, die hıistorıische und dıe gegenwWartSs-

bezogene, verleiht der Untersuchung ıhren als eıner staatsunabhängıgen un rechtlich
Wert. Sıe Fullt insotern eine ücke AaUs, als 1er selbständigen „SOCletas perfecta“ erstmals 1n
ıcht die oftmals untersuchte Problematıik des dıe römische Kirchenrechtswissenschaft einge-
Verhältnisses des Staats ZUT Kirche behandelt führt Die Verbreıitung dieses Begriffs 1n der
wird, sondern dıe bisher eher vernachlässigte Kanonistık W AaAlr weitgehend das Werk VO:

Kardıinal Camiıllo Tarquinı 5 ] (1810-1874),Fragestellung nach der Stellung der Kirche als
geistlicher Gemeinschaft („socıetas spiritualis“) der 1n den Auflagen se1nes Buchs „Instiıtu-
ZU weltlichen Staat und seiner Gewalt. t10nes Iurıs Publicı Ecclesiasticı“ CI Aufl Rom

Dıe Darstellung ze1gt, da{ß italienis  E Ka- 1862 dem Charakter der Kirche als einer So-
nonısten 1im aut des Jahrhunderts begon- cletas perfecta einen zentralen Rang ZzuwI1es.
NEeI haben, den der aristotelisch-thomistischen Auch das kirchliche Lehramt übernahm die
Sozialphilosophıe entlehnten Begrift der „voll- Societas-perfecta-Formel, dıe Eigenrechts-
kommenen Gesellschaft“ (societas pertecta) auf acht un dıe Unabhängigkeıt der Kirche 24 Sln
dıe Kırche anzuwenden. Mıiıt dieser Formel genüber dem Staat AB Ausdruck bringen
wollten s1e 1n erstier Linıe Zu Ausdruck T1n- und verteidigen. Insbesondere haben Pıus
SCNH, un WAar 1n erkliärtem Gegensatz 7Aebe (1846—1878) un Leo DG (1878—1903)
Grundauffassung der Vertreter der protestan- der Societas-perfecta-Lehre 1n großem Um-
tischen Kirchenrechtswissenschaft, insbesondere fang Eıngang 1 die offiziellen Dokumente des

kırchlichen Lehramts verschaftt. Man findetSamuel VO  a} Pufendort (1632—-1694),
da{ß die Kıirche nıcht eın bloßer Vereıin VO: diese Lehre 1n den Aussagen sämtlıcher Papste
Gläubigen (socıetas aequalis) ist, sondern eın blS Pıus HE (1939—-1958) ebenso w1ıe 1m
hierarchischer Verband (socletas inaequalis), Codex Iuris Canonıicı VO  > 1917 un 1n samt-

lichen römischen Lehrbüchern des Jus Pubhli-dessen Verfassungsstruktur aut göttlicher An-
ordnung beruht. Ferner wollte die katholische C Ecclesiastiıcum.

I)as Zweıte Vatikanische Konzıil hat eineKirchenre:  tswissenschaft MmMI1t der Societas-per-
fecta-Formel betonen, da{fß die Kırche eın MI1t eue Betrachtungsweilse des Verhältnisses VO:  -

Kirche un Staat eingeleitet. Es bestimmte diıeeigener Rechtsmacht ausgerusteter und Staats-

unabhängiger Verband (Gesellschaft) ISt, der Beziehungen 7zwischen der Kirche und der
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staatlichen Gewalt ıcht mehr prıimär SCHOLZ. Berlin: Duncker Humblot 1978
einer rechtlichen, sondern eher einer 2378
theologischen Rücksicht und betonte hierbei Arbeitswissenscha als „Wissenschaft VO  ;

der menschlichen Arbeit“ hat S1 bisher nochdıe grundsätzliche Verschiedenheit der beiden
Institutionen Kiırche und Staat. In keinem der nıcht als eigene Wissenschaft 1mM Sınn,

Dokumente des Konzıils wırd die Societas- mi1t präazıs ums:  riebenem eigenem Er-

perfecta-Formel aut die Kirche angewendet. kenntnisgegenstand, etablieren vermocht,
1st vielmehr VOTrerst noch mehr eın Bündel VO  3Dies zeıgt den festen Willen des Konzıils, miıt

der Form der Betrachtung der Beziehungen Dıisziplinen, die sehr verschiedener
Rücksicht mMIt der menschlichen Arbeit LUN7wischen der Kirche un dem Staat brechen,

dıe während des und 1n der ersten Hilfte haben un sıch interdisziplinäre Zusam-
menarbeit emühen. Daran siınd Wwel grund-des Jahrhunderts vorherrs  te. Nıcht mehr

der Herrschafts-, sondern der Dienstcharakter verschiedene Gruppen VO:  3 Disziplinen betei-
lıgt, Zzu einen Mal ausschließlich der dochder Kirche gegenüber der Gesellschaft, dem

solche naturwissenschaftlichenStaat un den FEinzelmenschen sollten 1n den überwiegend
Typs, die MIt der Arbeit als einem VorgangVordergrund treten Doch hat das Konzil

des Verzi  ts auf die Verwendung der Socie- der eıner Verrichtung des Menschen als phy-
sischem der psychophysischem (psychosomatı-tas-perfecta-Formel keiner Stelle auf den

Anspruch verzichtet, den diese Formel inhalt- em W esen tun haben w1e€e insbesondere
lıch ausgedrückt hat Wıe könnte die Kirche die Ergonomuie, auf der anderen Seite Disz1-

plinen gesellschaftswissenschaftlichen Typs,auch ıhre vesellschaftskritische Aufgabe, dıe s1e
heute mehr enn Je 1n Anspruch nımmt, wahr- denen 6S das Verständnıis un die Würdi-

Sung der menschlichen Arbeit 1n ıhrem gesell-nehmen, wenn s1e ıcht das Recht besäße, ber
ihre eigenen Angelegenheiten selbst bestim- chaftlıchen Zusammenhang un: damıt erst 1n

ihrer vollen anthropologischen Bedeutungmmen un VO Staat unabhängıg wäre”? Des-
halb hat die Kirche, Ww1e der Vertasser nNnfier- tun 1St Wenn A „Humanıiısıerung der Ar-

eIt  « geht, annn wird der Anfang wohl me1iststreicht, dıe Kontinuität iıhrer früheren
Lehre 1mM Zweıten Vatikanischen Konzıil iıcht auf der den naturwissenschaftlichen Disziplı-

nen zugänglichen Seıite liegen: Miınderung derpreisgegeben. Das Konzıil W ar 1n der glück-
lıchen Lage, dıe theologischen Aspekte des We- körperlichen Anstrengung, der gesundheıitlı-

chen Schädigung, der Unfallgefahren UuSW.  .93
SCI15 der Kirche darlegen können, weıl die

das ann Z Folge a  en daß dıe andereKanonistık und die Papste des Jahrhun- Seıte, dıe ökonomischen, soz1alen und politi-derts die undankbare Aufgabe auf sıch DC- schen Bedingungen, denen der Mensch
1OTINIMNECIL hatten, den rechtlichen Aspekt her-
auszustellen, dem nach W 1e VOT eine unge-

bei seiner Arbeıit steht, übersehen un:! VeEI-

nachlässıgt werden. So 11 enn der auf denschmälerte Bedeutung zukommt, nämlich die
Stellung der Kirche als staatsunabhängigen SC-

ersten Blick unverständliche Titel der Tagung
„Arbeitswissenscha: ın der Gesellschaftspoli-sellschaftlichen Verbands. Diese Rechtsstellung

garantıert der Kirche ıhren FEinflu{ßß 1n der tik“ besagen, da{ß VOTLr allem bezweckt Wal,
die Bemühungen der Arbeitswissenschaftler

modernen Gesellschaft nachdrücklich auf diese letztere Seite hınzu-
So ßr sıch 1n aller Kurze der Gehalt der lenken. FEinzelne Beiträge sind Fachchinesisch

überaus sorgfältigen Untersuchung VOIMN Listl un: Nnu dem Eingeweihten verständlich; die
zusammentassen. Eın Personen- und eın Sach- me1ılisten sind für jeden soz1al Interessierten
wortregıster erleichtern die Benutzung des aUuUS$S- lesbar un Llehrreich.
gezeichneten Werks Metz Ist c5 wahrhaft menschenfreundlich das 1St

eine der behandelten, ber nıcht beantworte-
Arbeitswissenschafl ın der Gesellschaftspolitik. ten Fragen denen, die entwürdigen-
Internationale Tagung der Sozialakademıie den Bedingungen arbeıten, sıch aber, da s1e
Dortmund. Hrsg V PORNSCHLEGEL und nıchts anderes gewohnt sınd der kennen, des-

4729


